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Das Angebot - Definition
In einem Angebot bietet ein Unternehmen einem Kunden Waren oder 
Dienstleistungen zu bestimmten Konditionen an. Das Angebot enthält Angaben zu Art, Umfang und Preisen und kann in einen Kaufvertrag münden.


Formen des Angebots
Die Abgabe eines Angebots ist an keine Formvorschrift gebunden. Das Angebot kann schriftlich (durch Fax, Brief oder E-Mail), mündlich oder telefonisch erfolgen.


Bindungsfristen
Angebote, die ohne Einschränkungen gemacht wurden, sind grundsätzlich 
verbindlich.

Gesetzliche Bindungsfristen
Angebote müssen unverzüglich angenommen werden, wenn in dem Angebot keine Frist genannt wurde:
· Mündliche und telefonische Angebote sind deshalb nur so lange bindend, wie das Gespräch dauert.
· Schriftliche Angebote werden in dem Moment verbindlich, in dem sie dem Empfänger zugehen. Der Anbieter ist so lange an dieses Angebot gebunden, wie er unter verkehrsüblichen Bedingungen mit einer Antwort rechnen muss. Die Bindungsfrist beträgt bei einem Angebotsbrief nach Handelsbrauch 
gewöhnlich eine Woche. 

Vertragliche Bindungsfrist
Wird in einem Angebot eine Frist angegeben (z.B. gültig bis 31. März 20..), so muss die Bestellung bis zum Ablauf dieser Frist eingegangen sein.

Freizeichnungsklauseln
Durch Freizeichnungsklauseln kann die Verbindlichkeit eines Angebots ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.
Beispiele:
· „Preisänderungen vorbehalten“  Preis ist unverbindlich
· „solange Vorrat reich“  Menge ist unverbindlich
· „freibleibend“. „unverbindlich“, „ohne Obligo“  Das Angebot ist unverbindlich


Erlöschen der Bindung
Der Anbieter ist nicht mehr an sein Angebot gebunden, wenn…
· der Empfänger das Angebot ablehnt
· die Bestellung zu spät eintrifft
· die Bestellung vom Angebot abweicht
Außerdem erlischt die Bindung an das Angebot, wenn der Anbieter sein Angebot rechtzeitig widerruft. Der Widerruf muss möglichst vor, spätestens aber mit dem 
Angebot beim Empfänger eingetroffen sein.



Inhalte des Angebots
Angebote können Vereinbarungen enthalten über
· Art, Beschaffenheit und Güte der Ware
· Menge der Ware
· Preis der Ware und Preisabzüge
· Lieferungsbedingungen:
· Kosten der Versandverpackung
· Versandkosten
· Lieferzeit
· Zahlungsbedingungen

Art, Beschaffenheit und Güte der Ware
Die Art der Ware wird durch handelsübliche Bezeichnungen gekennzeichnet. Die 
Beschaffenheit und Güte der Ware kann durch Abbildungen und Beschreibungen in Katalogen oder Prospekten, durch Güteklassen, Gütezeichen, Muster und Proben 
oder nach Augenschein festgelegt werden. Fehlt im Angebot eine Angabe über 
Beschaffenheit und Güte der Ware, so ist bei einer Gattungsschuld eine Ware 
mittlerer Art und Güte zu liefern.

Menge der Ware
Normalerweise wird die Menge in handelsüblichen Maßeinheiten angegeben 
(z.B. kg, Stück, m, l). Der Anbieter kann in seinem Angebot eine Mindestbestellmenge oder eine Höchstbestellmenge angeben.

Preisabzüge
Rabatt
Rabatt ist ein Preisnachlass. Er wird gewährt als…
· Mengenrabatt für Abnahme größerer Mengen
· Wiederverkaufsrabatt für Händler
· [bookmark: _GoBack]Sonderrabatt bei bestimmten Anlässen (z.B. Jubiläum)
· Personalrabatt für Betriebsangehörige

Bonus:	ein nachträglich gewährter Preisnachlass, der in der Regel am Jahresende gewährt wird, wenn der Kunde einen Mindestumsatz erreicht oder überschritten hat.

Skonto:	Preisnachlass für vorzeitige Zahlung.

Versandkosten 
Zu den Versandkosten (Beförderungskosten) gehören:
· Hausfracht am Ort des Verkäufers, die durch den Transport von der Geschäftsniederlassung des Verkäufers zur Versandstation (z.B. Versandbahnhof) entsteht
· Wiege- und Verladekosten
· Fracht, die für den Transport von der Versandstation bis zur Empfangsstation zu zahlen ist
· Entladekosten
· Hausfracht am Ort des Käufers, die durch den Transport von der Empfangsstation bis zur Geschäftsniederlassung des Käufers entsteht.
